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Ordentliche Hauptversammlung der zooplus AG in München

am Donnerstag, den 27. Mai 2010, 9.30 Uhr,

in den Geschäftsräumen der zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München

 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. §

Nr. 8 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung

Mit der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand gemäß §

Abs. 1 Nr. 8 AktG in die Lage versetzt werd

eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals der 

Gesellschaft zu erwerben.  

Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 erteilt

Erwerb eigener Aktien läuft am 15. Dezember 2010 aus. Sie soll mit Wirksamwerden dieser neuen 

Ermächtigung enden.   

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der neuen, unter Punkt

diesjährigen Hauptversammlung vorgeschlagenen, Ermächtigung entweder über die Börse oder 

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. 

Erfolgt der Erwerb eigener Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots, so kann der Erwerb nach der vorgeschlagenen Ermächtigung nach dem Verhältnis der 

angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen, sofern die Gesamtzahl der angedienten Aktien ein 

vom Vorstand festgelegtes Volumen überschreitet. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb

Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in 

wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter

können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände 

und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu 

vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung des 

Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können 

namentlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der von dem einzelnen andienenden Aktionär zu 

erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer 

Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen

etwaigen weiter gehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des Vorstands und 
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Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. §

Nr. 8 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung 

Mit der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand gemäß §

8 AktG in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals der 

derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 erteilt

Erwerb eigener Aktien läuft am 15. Dezember 2010 aus. Sie soll mit Wirksamwerden dieser neuen 

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der neuen, unter Punkt 6 lit. a) der Tagesordnung der 

ammlung vorgeschlagenen, Ermächtigung entweder über die Börse oder 

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen.  

Erfolgt der Erwerb eigener Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

kann der Erwerb nach der vorgeschlagenen Ermächtigung nach dem Verhältnis der 

angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen, sofern die Gesamtzahl der angedienten Aktien ein 

vom Vorstand festgelegtes Volumen überschreitet. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb

Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in 

wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden 

können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände 

und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu 

anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung des 

Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können 

ntlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der von dem einzelnen andienenden Aktionär zu 

erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer 

Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss eines 

etwaigen weiter gehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des Vorstands und 

 

Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 71 Abs. 1 

Mit der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand gemäß § 71 

en, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

eigene Aktien über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals der 

derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 erteilte Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien läuft am 15. Dezember 2010 aus. Sie soll mit Wirksamwerden dieser neuen 

6 lit. a) der Tagesordnung der 

ammlung vorgeschlagenen, Ermächtigung entweder über die Börse oder 

Erfolgt der Erwerb eigener Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

kann der Erwerb nach der vorgeschlagenen Ermächtigung nach dem Verhältnis der 

angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen, sofern die Gesamtzahl der angedienten Aktien ein 

vom Vorstand festgelegtes Volumen überschreitet. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nach 

Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem 

wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte 

Aktien je Aktionär vorgesehen werden 

können. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände 

und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu 

anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung des 

Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können 

ntlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der von dem einzelnen andienenden Aktionär zu 

erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer 

ist der Ausschluss eines 

etwaigen weiter gehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des Vorstands und 
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des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären 

angemessen. 

Die Ermächtigung unter Punkt 6 lit

Aktien über die Börse (Ziffer (1)) oder im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots (Ziffer 

(2)) wieder veräußert werden können. Die Gesellschaft soll daneben die Möglichkeit haben, eige

Aktien als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes zu verwenden (Ziffer (3)

Barzahlung zu einem Preis (ohne Nebenkosten der Verwertung) zu veräußern, der den Börsenpreis 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (Ziffer (4)). Schließlich soll die 

Gesellschaft eigene Aktien auch ohne erneuten B

(Ziffer (5)).  

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der Vorstand Aktien der zooplus AG mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß den Ermächtigungen in Ziffer (1), (3) und (4) verwendet. 

Darüber hinaus kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von Aktien im Rahmen eines 

Verkaufsangebots gemäß Ziffer (2) das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für Spitzenbeträge ausschließen.     

Der Ausschluss des Bezugsrechts bzw. die Mö

vorgenannten Fällen wird wie folgt begründet:

Zu Ziffer (1) der Verwendungsermächtigung: 

Veräußert der Vorstand eigene Aktien über die Börse, besteht kein Bezugsrecht der Aktionäre. Nach 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG genügt die Veräußerung eigener Aktien über die Börse 

deren Erwerb über die Börse – dem Gleichbehandlungsgrundsatz des §

Zu Ziffer (2) der Verwendungsermächtigung: 

Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerun

Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des 

Bezugsrechts für Spitzenbeträge d

darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien 

werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge 

gering. 

Zu Ziffer (3) der Verwendungsermächtigung: 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die 

zurückerworbenen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats als (Teil
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des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären 

6 lit. b) der Tagesordnung sieht vor, dass die erworbenen eigenen 

Aktien über die Börse (Ziffer (1)) oder im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots (Ziffer 

(2)) wieder veräußert werden können. Die Gesellschaft soll daneben die Möglichkeit haben, eige

)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes zu verwenden (Ziffer (3)

Barzahlung zu einem Preis (ohne Nebenkosten der Verwertung) zu veräußern, der den Börsenpreis 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (Ziffer (4)). Schließlich soll die 

Gesellschaft eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der Vorstand Aktien der zooplus AG mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß den Ermächtigungen in Ziffer (1), (3) und (4) verwendet. 

r hinaus kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von Aktien im Rahmen eines 

Verkaufsangebots gemäß Ziffer (2) das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für Spitzenbeträge ausschließen.      

Der Ausschluss des Bezugsrechts bzw. die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses in den 

vorgenannten Fällen wird wie folgt begründet: 

Zu Ziffer (1) der Verwendungsermächtigung:  

Veräußert der Vorstand eigene Aktien über die Börse, besteht kein Bezugsrecht der Aktionäre. Nach 

4 AktG genügt die Veräußerung eigener Aktien über die Börse 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG. 

Zu Ziffer (2) der Verwendungsermächtigung:  

Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines 

Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des 

Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 

darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien 

werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

erwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge 

Zu Ziffer (3) der Verwendungsermächtigung:  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die 

er Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats als (Teil

 

des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären 

. b) der Tagesordnung sieht vor, dass die erworbenen eigenen 

Aktien über die Börse (Ziffer (1)) oder im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots (Ziffer 

(2)) wieder veräußert werden können. Die Gesellschaft soll daneben die Möglichkeit haben, eigene 

)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes zu verwenden (Ziffer (3)) sowie sie gegen 

Barzahlung zu einem Preis (ohne Nebenkosten der Verwertung) zu veräußern, der den Börsenpreis 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (Ziffer (4)). Schließlich soll die 

eschluss der Hauptversammlung einziehen können 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der Vorstand Aktien der zooplus AG mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß den Ermächtigungen in Ziffer (1), (3) und (4) verwendet. 

r hinaus kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von Aktien im Rahmen eines 

Verkaufsangebots gemäß Ziffer (2) das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

glichkeit des Bezugsrechtsausschlusses in den 

Veräußert der Vorstand eigene Aktien über die Börse, besteht kein Bezugsrecht der Aktionäre. Nach 

4 AktG genügt die Veräußerung eigener Aktien über die Börse – ebenso wie 

53a AktG.  

g der eigenen Aktien im Rahmen eines 

Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des 

ient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 

darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien 

werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

erwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die 

er Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats als (Teil-)Gegenleistung 



 Bericht des Vorstands 
 report by the management board
 
 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen einschließlich der Erhöhung bestehenden 

Anteilsbesitzes verwendet. 

Die Gesellschaft steht im nationalen und globalen Wettbewerb. Sie muss daher jederzeit in der Lage 

sein, auf den nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel handeln zu können. Dazu 

gehört auch die Möglichkeit, sich

Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen, Unternehmensteile und Beteiligungen an 

Unternehmen zu erwerben. Dies schließt auch die Erhöhung bestehender Beteiligungen ein.

Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Möglichkeit besteht 

im Einzelfall darin, den Unternehmenszusammenschluss oder den Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen unter Gewährung von Aktien der erwerbenden 

Gesellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt zudem, dass sowohl auf den internationalen als auch auf 

den nationalen Märkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die Verschaffung 

von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Aus 

Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Gegenleistung im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen

dient zum einen das Genehmigte Kapital

Darüber hinaus soll aber auch die Möglichkeit bestehen, zurückerworbene eigene Aktien als 

Akquisitionswährung zu verwenden.

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der zooplus AG den notwendigen Spielraum geben, sich 

bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen und zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen flexibel ausnutz

ohne Durchführung einer –

zeitaufwendigeren – Kapitalerhöhung in geeigneten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung zu 

gewähren. Ein solcher Erwerb oder Zusammenschluss würde

schonen. 

Um solche Transaktionen schnell und mit der gebotenen Flexibilität durchführen zu können, ist es 

erforderlich, dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird.
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im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen einschließlich der Erhöhung bestehenden 

Die Gesellschaft steht im nationalen und globalen Wettbewerb. Sie muss daher jederzeit in der Lage 

sein, auf den nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel handeln zu können. Dazu 

gehört auch die Möglichkeit, sich zur Verbesserung der Wettbewerbsposition mit anderen 

Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen, Unternehmensteile und Beteiligungen an 

Unternehmen zu erwerben. Dies schließt auch die Erhöhung bestehender Beteiligungen ein.

onäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Möglichkeit besteht 

im Einzelfall darin, den Unternehmenszusammenschluss oder den Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen unter Gewährung von Aktien der erwerbenden 

llschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt zudem, dass sowohl auf den internationalen als auch auf 

den nationalen Märkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die Verschaffung 

von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Aus diesem Grund muss der zooplus AG die 

Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Gegenleistung im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten und gewähren zu können. Dem 

dient zum einen das Genehmigte Kapital 2009 nach § 5 Absatz 6 der Satzung der Gesellschaft. 

Darüber hinaus soll aber auch die Möglichkeit bestehen, zurückerworbene eigene Aktien als 

u verwenden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der zooplus AG den notwendigen Spielraum geben, sich 

bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen und zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen flexibel ausnutzen zu können und dabei auch 

– wegen des Erfordernisses der Handelsregistereintragung 

Kapitalerhöhung in geeigneten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung zu 

gewähren. Ein solcher Erwerb oder Zusammenschluss würde zudem die Liquidität der Gesellschaft 

Um solche Transaktionen schnell und mit der gebotenen Flexibilität durchführen zu können, ist es 

erforderlich, dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

t Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. 

 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen einschließlich der Erhöhung bestehenden 

Die Gesellschaft steht im nationalen und globalen Wettbewerb. Sie muss daher jederzeit in der Lage 

sein, auf den nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel handeln zu können. Dazu 

zur Verbesserung der Wettbewerbsposition mit anderen 

Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen, Unternehmensteile und Beteiligungen an 

Unternehmen zu erwerben. Dies schließt auch die Erhöhung bestehender Beteiligungen ein. 

onäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Möglichkeit besteht 

im Einzelfall darin, den Unternehmenszusammenschluss oder den Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen unter Gewährung von Aktien der erwerbenden 

llschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt zudem, dass sowohl auf den internationalen als auch auf 

den nationalen Märkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die Verschaffung 

diesem Grund muss der zooplus AG die 

Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese als Gegenleistung im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

an Unternehmen anbieten und gewähren zu können. Dem 

6 der Satzung der Gesellschaft. 

Darüber hinaus soll aber auch die Möglichkeit bestehen, zurückerworbene eigene Aktien als 

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der zooplus AG den notwendigen Spielraum geben, sich 

bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen und zum Erwerb von Unternehmen, 

en zu können und dabei auch 

wegen des Erfordernisses der Handelsregistereintragung 

Kapitalerhöhung in geeigneten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung zu 

zudem die Liquidität der Gesellschaft 

Um solche Transaktionen schnell und mit der gebotenen Flexibilität durchführen zu können, ist es 

erforderlich, dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
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Konkrete Pläne, diese Verwendungsermächtigung zu nutzen, bestehen derzeit nicht. Der Vorstand 

wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter 

Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) 

konkretisieren. Er wird die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, 

dass der Zusammenschluss oder Erwerb unter Übertragung von Aktien der zooplus AG im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.

Zu Ziffer (4) der Verwendungsermächtigung: 

Der Vorstand soll entsprechend §

AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der zooplus AG mit 

einem auf diese entfallenden Anteil am Grundkapital von höchste

Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet.  

Diese Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barzahlung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 

bestmöglichen Preises bei Veräußerung der eigenen Aktien. Die in §

vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Gesellschaft 

aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig 

zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt in der 

Regel zu einem deutlich höheren Mittelzuflus

und damit zu einer größtmöglichen Zuführung von Eigenmitteln. Durch den Verzicht auf die zeit

kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich 

kurzfristig bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Zudem können zusätzliche Aktionäre im 

In- und Ausland, beispielsweise institutionelle Anleger, gewonnen werden.

Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz

Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in 

diesem Fall ein Marktrisiko, namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere Tage, das zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreis

Konditionen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen 

der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren.

Diese Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktie

nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, 

weil sie in ihren sich schnell verändernden sowie in neuen Märkten Marktchancen schnell und flexibel 

nutzen können muss. Hierzu kann eine kurzfristige Aufnahme von Eigenkapital erforderlich oder 

zumindest sinnvoll sein. 
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Konkrete Pläne, diese Verwendungsermächtigung zu nutzen, bestehen derzeit nicht. Der Vorstand 

wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter 

usschluss Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) 

die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, 

dass der Zusammenschluss oder Erwerb unter Übertragung von Aktien der zooplus AG im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Zu Ziffer (4) der Verwendungsermächtigung:  

Vorstand soll entsprechend § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit §

AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der zooplus AG mit 

einem auf diese entfallenden Anteil am Grundkapital von höchstens 10 % gegen Barzahlung zu einem 

Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 

 

Diese Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barzahlung unter 

usschluss des Bezugsrechts dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 

bestmöglichen Preises bei Veräußerung der eigenen Aktien. Die in § 186 Abs.

vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Gesellschaft 

aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig 

zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt in der 

Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Falle einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht 

und damit zu einer größtmöglichen Zuführung von Eigenmitteln. Durch den Verzicht auf die zeit

kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich 

etenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Zudem können zusätzliche Aktionäre im 

und Ausland, beispielsweise institutionelle Anleger, gewonnen werden. 

186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis spätestens drei

Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in 

diesem Fall ein Marktrisiko, namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere Tage, das zu 

Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräußerungspreises und so zu nicht marktnahen 

Konditionen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen 

der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren.

Diese Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien unter optimalen Bedingungen und ohne 

nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, 

weil sie in ihren sich schnell verändernden sowie in neuen Märkten Marktchancen schnell und flexibel 

Hierzu kann eine kurzfristige Aufnahme von Eigenkapital erforderlich oder 

 

Konkrete Pläne, diese Verwendungsermächtigung zu nutzen, bestehen derzeit nicht. Der Vorstand 

wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter 

usschluss Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes) 

die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, 

dass der Zusammenschluss oder Erwerb unter Übertragung von Aktien der zooplus AG im 

71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der zooplus AG mit 

% gegen Barzahlung zu einem 

Preis zu veräußern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 

Diese Möglichkeit der Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barzahlung unter 

usschluss des Bezugsrechts dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Gesellschaft in die Lage, sich 

aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibel sowie kostengünstig 

zu nutzen. Der durch eine marktnahe Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt in der 

s als im Falle einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht 

und damit zu einer größtmöglichen Zuführung von Eigenmitteln. Durch den Verzicht auf die zeit- und 

kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich 

etenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Zudem können zusätzliche Aktionäre im 

2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis spätestens drei 

Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in 

diesem Fall ein Marktrisiko, namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrere Tage, das zu 

es und so zu nicht marktnahen 

Konditionen führen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen 

der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. 

n unter optimalen Bedingungen und ohne 

nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, 

weil sie in ihren sich schnell verändernden sowie in neuen Märkten Marktchancen schnell und flexibel 

Hierzu kann eine kurzfristige Aufnahme von Eigenkapital erforderlich oder 
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Die vorgeschlagene Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10

der Gesellschaft. Maßgeblich ist dabei im Grundsatz das Grundk

der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 27. Mai 2010. Sollte sich das Grundkapital 

durch eine Einziehung zurückerworbener eigener Aktien 

Grundkapitals im Zeitpunkt der Verä

sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital verringern, der auf Aktien entfällt, die seit 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2010 gemäß oder entsprechend §

Satz 4 des AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, 

dass die in § 186 Abs. 3 Satz

Ermächtigungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach §

eingehalten wird. Durch den so beschränkten Umfang der Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der 

Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 

die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteress

Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage der Regelung 

des § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit §

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von den erteilten Ermächtigungen Gebrauch 

machen soll, wenn sich die Möglichkeiten konkretisieren, unter denen das Bezugsrecht 

ausgeschlossen werden kann. Er wird das Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn sich die 

Verwendung eigener Aktien im Rahmen der Vorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem 

Bericht abstrakt umschrieben worden sind und wenn die Verwendung im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft liegt. Nur dann wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimm

zweckentsprechenden Verwendung eigener Aktien erteilen. Der Vorstand wird in der auf die 

Ausnutzung dieser Ermächtigung folgenden Hauptversammlung über die Einzelheiten dieser 

Ausnutzung berichten. 
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Die vorgeschlagene Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 

der Gesellschaft. Maßgeblich ist dabei im Grundsatz das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 27. Mai 2010. Sollte sich das Grundkapital 

durch eine Einziehung zurückerworbener eigener Aktien – verringern, so ist die Höhe des 

Grundkapitals im Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien maßgeblich. Das Ermächtigungsvolumen soll 

sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital verringern, der auf Aktien entfällt, die seit 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2010 gemäß oder entsprechend §

AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, 

3 Satz 4 AktG vorgesehene 10 %-Grenze unter Berücksichtigung aller 

Ermächtigungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs.

eingehalten wird. Durch den so beschränkten Umfang der Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der 

Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 

wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei der Veräußerung eigener 

Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage der Regelung 

5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt.  

d jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von den erteilten Ermächtigungen Gebrauch 

machen soll, wenn sich die Möglichkeiten konkretisieren, unter denen das Bezugsrecht 

ausgeschlossen werden kann. Er wird das Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn sich die 

rwendung eigener Aktien im Rahmen der Vorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem 

Bericht abstrakt umschrieben worden sind und wenn die Verwendung im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft liegt. Nur dann wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimm

zweckentsprechenden Verwendung eigener Aktien erteilen. Der Vorstand wird in der auf die 

Ausnutzung dieser Ermächtigung folgenden Hauptversammlung über die Einzelheiten dieser 

Der Vorstand 

 

 % des Grundkapitals 

apital der Gesellschaft zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 27. Mai 2010. Sollte sich das Grundkapital – etwa 

verringern, so ist die Höhe des 

ußerung der Aktien maßgeblich. Das Ermächtigungsvolumen soll 

sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital verringern, der auf Aktien entfällt, die seit 

Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2010 gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 

AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, 

Grenze unter Berücksichtigung aller 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

eingehalten wird. Durch den so beschränkten Umfang der Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der 

Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 

en der Aktionäre bei der Veräußerung eigener 

Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage der Regelung 

4 AktG angemessen gewahrt.   

d jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von den erteilten Ermächtigungen Gebrauch 

machen soll, wenn sich die Möglichkeiten konkretisieren, unter denen das Bezugsrecht 

ausgeschlossen werden kann. Er wird das Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn sich die 

rwendung eigener Aktien im Rahmen der Vorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem 

Bericht abstrakt umschrieben worden sind und wenn die Verwendung im wohlverstandenen Interesse 

der Gesellschaft liegt. Nur dann wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimmung zur 

zweckentsprechenden Verwendung eigener Aktien erteilen. Der Vorstand wird in der auf die 

Ausnutzung dieser Ermächtigung folgenden Hauptversammlung über die Einzelheiten dieser 


